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Was endlich das Collegium Borromäum betrifft, so gab er zu, dass die Frage schon 
sehr lange ungelöst geblieben. Er versicherte mich, dass das hierauf bezügliche Dos
sier fortwährend auf seinem Schreibtisch unter den urgentesten Geschäften liege. Da 
er aber diese Angelegenheit selbst & ganz allein prüfen & erledigen wolle, so möchte 
ich ihn entschuldigen wenn er theils durch Krankheit, theils durch Geschäftsüber
häufung, bis jezt noch nicht dazu gekommen sei darüber zu entscheiden. Er versprach 
übrigens in nächster Zeit zu antworten.

Ich muss es nun Ihrer Würdigung anheimstellen welchen Werth Sie der vorstehend 
erwähnten Unterredung beilegen wollen. Immerhin zeugt dieselbe von der aufrichti
gen Absicht uns in unsern Bestrebungen zu unterstüzen. Mit welchem Erfolg diess 
geschehen ist, werde ich die Ehre haben Ihnen in wohl nicht ferner Zeit wieder zu 
berichten.
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Aufzeichnung von Bundespräsident E. Welti

Abschrift Bern, 11. März 1884

Der deutsche Gesandte Herr von Bülow hat heute bei dem Unterzeichneten eine 
Audienz nachgesucht und in derselben folgende Eröffnung gemacht:

Durch Zuschrift des Reichskanzlers sei die Gesandtschaft angewiesen worden, 
dem Bundespräsidenten in durchaus vertraulicher und freundschaftlicher Weise mit- 
zutheilen, dass der Reichskanzler mit Befriedigung durch die öffentlichen Blätter 
erfahren habe, es sei in Bern ein hervorragender Führer der Anarchistenpartei zur 
Haft gebracht worden.1 Diese Nachricht sei umso erfreulicher, weil dadurch constat
â t werde, dass die Schweiz nicht gesonnen sei, Verschwörern und Mördern Asyl zu 
gewähren; damit werde auch die Kaiserl. Regierung der Verpflichtung enthoben, im 
Verein mit ändern befreundeten Regierungen gegenüber der Schweiz in dieser Rich
tung vorstellig zu werden.

Auch in England, wo bis anhin eine sehr weitgehende Asylpraxis geübt worden 
sei, komme man zu der Überzeugung, dass Massregeln zum Schutze der Gesellschaft 
getroffen werden müssten, und es lasse das Verhalten der Presse und der Bevölke
rung gegenüber den Vorgängen in America über die Stimmung keinen Zweifel.

Der Kaiser sowohl als die Kaiserl. Regierung habe nur den einen Wunsch, die 
freundschaftlichsten Beziehungen mit der Schweiz wie bis anhin so auch ferner zu

1. Mit Schreiben vom 6. 3 .1 8 8 4  m eldete die Polizeidirektion des Kantons Bern die Verhaftung 
von Kennel und Schultze, denen K ontakte zu Stellm acher und Käm m erer und eine indirekte 
Beteiligung an den Verbrechen von Wien und Stuttgart nachgesagt wurde (E  2 1 /8 1 6 5 ).— M it 
Bundesbeschluss von 2 2 .3 .1 8 8 4  wurden dieselben zusam m en m it Falk und Lissa aus der 
Schweiz ausgewiesen (BB\ 1884, 2, S. 233 f.). — Vgl. zur Ausweisung von K ennel u.a. auch den 
GBer. 1884 (BB1 1885, 2, S. 7 24—728) sow ie den Bericht des Generalanwaltes über die anar
chistischem Umtriebe in der Schweiz (BB1 1885, 3, S. 596—598).
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erhalten, und die Eröffnung, zu welcher der Gesandte beauftragt werde, möge als ein 
Beweis hiefür betrachtet werden.

Der Reichskanzler hoffe denn auch, dass das Verhalten der Schweiz. Regierung 
diesen Gesinnungen entspreche, indem die Kaiserl. Regierung es bedauern würde, 
sich den Schritten derjenigen Mächte anschliessen zu müssen, welche unter den jetzi
gen Verhältnissen zu leiden haben.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . Roth, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

E. Welti

B Berlin, 15. März 1884

Ich beehre mich, Ihnen Ihre Mittheilungen vom 8. d. M.1 betreffend die neuesten 
Vorfälle auf dem Gebiete der anarchistischen Umtriebe etc. bestens zu verdanken.

Die Presse fährt fort, gemeinsame, internationale Massregeln gegen die anarchi
stischen und die Dynamit-Verbrechen in Aussicht zu stellen.

Einige Blätter erklären allerdings die diesbezügl. Meldungen als verfrüht und als 
zu positiv, andere dagegen, wie z.B. die National-Zeitung (vid. beil. Ausschnitt der 
Nr. 160, vom 13. März 1. J.)2 beharren auf der Richtigkeit gedachter Meldungen.

So viel ich ermitteln konnte, dürfte die Sachlage folgende sein:
Deutscherseits wird zur Zeit die Frage geprüft, ob man pcto. Fabrikation und 

Handel von Dynamit auf dem Weg der internen Gesetzgebung erhöhte Garantien 
gegen den Missbrauch desselben schaffen könnte. Das Resultat dieser Vorprüfung 
wird aber ohne Zweifel dahin lauten, dass ein anderes Mittel als die Verschärfung der 
bereits bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen kaum erreichbar sein wird und 
dass die Fortschritte, welche die Chemie in neuerer Zeit gemacht hat, jedem Versu
che, anderweitige prophylaktische Cautelen ausfindig zu machen, spotten würden.

Was in obigem Sinne bis jetzt geschehen, ist als eine exclusiv interne Massregel auf
zufassen. Internationale Besprechungen über diese Détailfrage, sowie auch über das 
Asylrecht haben bis jetzt nicht stattgefunden und ist auch an massgebender Stelle 
nichts davon bekannt, dass solche internationale Verhandlungen bereits beabsichtigt 
wären. Immerhin hält man es, mit Rüksicht auf die allgemeine Situation, eher für 
wahrscheinlich, dass das am meisten geängstigte Russland gelegentlich wieder eine 
diesbezügliche Anregung machen werde und legt man Betonung darauf, dass der 
Fürst Bismark sich einer solchen Anregung gegenüber zweifellos sympathisch ver
halten würde, da er heute ebensogut, wie vor 3 Jahren, den Standpunkt vertrete, man 
sollte den anarchistischen Umtrieben als einem internationalen Übel mit wirksamen 
internationalen Schutzmassregeln gegenübertreten und u.a. endlich auch ein Mal

1. E 2300 Berlin 4.
2. Randvermerk von Welti: Beilage lag nicht bei.
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